
Tierschutzforschungspreis ausgeschrieben
17. November 2008

Das BMELV schreibt den Forschungspreis zur Förderung methodischer Arbeiten mit
dem Ziel der Einschränkung und des Ersatzes von Tierversuchen zum 28. Mal aus.

Die rechtlichen Anforderungen zum Schutze der Gesundheit des Verbrauchers erfordern

nach dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft noch immer Tierversuche bei der

Entwicklung, Prüfung und Kontrolle von chemischen und pflanzlichen Stoffen, insbesondere

im Bereich der Arzneimittel, Lebensmittelzusatzstoffe und Bedarfsgegenstände. Um die

Forschung anzuregen, nach Möglichkeiten zur Einschränkung oder zum Ersatz dieser

Tierversuche zu suchen, schreibt das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und

Verbraucherschutz einen Forschungspreis aus. Der Preis ist mit bis zu 15.000 Euro dotiert.

Der Preis wird für wissenschaftliche Arbeiten ausgeschrieben, die einen Beitrag

insbesondere zur Weiterentwicklung pharmakologisch-toxikologischer

Untersuchungsverfahren leisten, wie z. B. zur Bestimmung der akuten, subchronischen und

chronischen Toxizität, der erbgutverändernden, tumorerzeugenden, fruchtbarkeits- und

fruchtschädigenden Eigenschaften sowie der nutzbringenden Wirkungen. In den Arbeiten

soll auch auf den biologischen Aussagewert der Ergebnisse für den Menschen eingegangen

werden.

Die Bewerber werden gebeten, nur zur Publikation akzeptierte Arbeiten oder veröffentlichte

wissenschaftliche Arbeiten oder wissenschaftliche Publikationen, deren Veröffentlichung

nicht länger als zwei Jahre zurückliegt, bis zum 31. März 2009 an das

Bundesministerium für Ernährung,

Landwirtschaft und Verbraucherschutz

- Referat 321 -

Rochusstraße 1

53123 Bonn

in achtfacher Ausfertigung (einschließlich der Anlagen) einzureichen. Später eingehende

Bewerbungen werden nicht berücksichtigt. Poster und Zusammenfassungen werden nicht

akzeptiert. Die Arbeit muss in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein. Bei

umfangreicheren Unterlagen wird um eine Zusammenfassung des Inhaltes gebeten. Eine

Begründung der Relevanz für den Tierschutz ist beizufügen. Dabei soll u. a. angegeben

werden, welcher Tierversuch konkret ersetzt bzw. reduziert werden soll. Auch um

Skizzierung des möglichen Umfangs der dadurch einzusparenden Zahl der Versuchstiere

wird gebeten. Eine Rücksendung der eingereichten Unterlagen erfolgt nicht.

Die Vergabe des Preises erfolgt auf Vorschlag eines unabhängigen Preiskuratoriums. Eine

Aufteilung des Preises auf mehrere Preisträger bleibt vorbehalten. Ein Anspruch auf

Preisverleihung besteht nicht. Bereits mit einem Tierschutzpreis ausgezeichnete oder zu

diesem Zweck eingereichte Unterlagen sind kenntlich zu machen.
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